
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/9/13 9ObA151/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1995

Norm

AngG §27 E1a

AngG §27 E1c

Rechtssatz

Auf Grund der besonderen Umstände stellt der Antrag auf Konkurserö2nung durch die Arbeitnehmerin keine

Verletzung ihrer Treuepflicht dar. (§ 48 ASGG).

Entscheidungstexte

9 ObA 151/95

Entscheidungstext OGH 13.09.1995 9 ObA 151/95

Schlagworte

SW: Arbeitsverhältnis, Entlassung, Gehaltsrückstand, Rechtsanwalt, Fürsorgepflicht
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